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Friedensschluss auf See
Die Schweizerische Bodenseeschifffahrt hat sichmit denMitarbeitern auf eine neue Saisonvereinbarung geeinigt.

Christian Kamm

Volle Kraft voraus heisst es jetzt
bei der SchweizerischenBoden-
see-Schifffahrtsgesellschaft −
gerade noch rechtzeitig. Ab
Montag, 15. Juni, stechen die
Schweizer Schiffe bekanntlich
wieder gemässnormalemFahr-
plan in See, nachdem der Sai-
sonauftakt coronabedingtbuch-
stäblich insWassergefallenwar.
DochnichtnurCoronahattedie
SBS ausgebremst. Vor rund
einem Monat kam noch die
Hiobsbotschaft dazu, dass das
Bundesamt fürVerkehr eineBe-
schwerdederGewerkschaft des
Verkehrspersonals gegen das
Schifffahrtsunternehmengutge-
heissen hatte (wir berichteten).
Resultat: Die vomVirus geplag-
teSBSstandauchnochohneSai-
sonvereinbarung mit den Mit-
arbeitenden da. Die braucht sie
aber, wenn nun ab Montag der
See wieder mit Volldampf
durchpflügt werden soll.

«Einegütliche
Einigungerzielt»
Undüber eine solcheSaisonver-
einbarung verfügt die SBSmitt-
lerweile auch, wie auf Anfrage
Geschäftsführerin Andrea Ruf
sowie Arbeitnehmervertreter
Dominik Wattinger, Präsident
derBetriebskommission, bestä-
tigen. Man habe sich gütlich ei-
nigen können. «Wir haben uns
gefunden und ein gutes Ergeb-
nis erzielt», sagtWattinger.«Ich
bin sehr froh, dass das einver-
nehmlich gelöst werden konn-
te», betont Ruf. «Jetzt freuen
sichalle,wieder Schiff fahrenzu
können.» Auch beim Bundes-
amt für Verkehr hat man sich
rückversichert undeinepositive
Rückmeldung erhalten.

In schwere See war die SBS
in Sachen Saisonvereinbarung
geraten,weil sie ihreMitarbeiter
eine individuelle Vereinbarung
überAusnahmeregelungenzum
Arbeitszeitgesetz unterschrei-
ben liess.Was laut Gesetz nicht

gestattet ist. Dieses erlaubt
zwar, dass in der Schifffahrt als
ausgeprägt saisonale Branche
Ausnahmen vom Arbeitsgesetz
möglich sind – sprich beispiels-
weise längereArbeitszeitenund

weniger Ruhesonntage, was
während der Schifffahrtssaison
unabdingbar ist.Dochmussdies
zwingend mit einer Vertretung
derArbeitnehmerausgehandelt
werden.Demnachhätte sichdie

SBS-Führung entweder mit der
Gewerkschaft, der Personal-
oderderBetriebskommissionan
einen Tisch setzenmüssen.

Das ist bei der SBSnachdem
RüffeldesBundesamtesnunge-
schehen. Andrea Ruf spricht
zwar voneinemFormfehler, der
in der Vergangenheit passiert
sei, und verweist darauf, dass
ihrerAuffassungnach individu-
elle Vereinbarungen eigentlich
sogar verlässlicher seinmüssten
als pauschale. Doch der Schuss
vor den Bug aus Bern war deut-
lich: Wenn – so das Bundesamt
nach der Aufhebung der bean-
standetenSaisonvereinbarung–
dieDienstplanungderSBSnicht
gesetzeskonformausfalle, droh-
ten sogar strafrechtliche Mass-
nahmen. Davon ist keine Rede
mehr.WeilVerhandlungenzwi-

schenUnternehmenundArbeit-
nehmervertretern aber auch
dazu gedacht sind, dass die An-
gestellten alsGegenleistung für
ihre Flexibilität Forderungen
stellen können, konnten auch
die SBS-Mitarbeitenden Fort-
schritte verbuchen. Wie die TZ
erfahren hat, wurde etwa die
Sonntagszulageerhöht,wasAn-
drea Ruf bestätigt.

Weiterhin inVerhandlung
mitder InselMainau
Noch kein Durchbruch erzielt
wurde beim Besuch der Insel
Mainau von Schweizer Schiffen
aus.WeraufderMainauausstei-
genwill,mussdasTicket vorher
selber buchen. Falls sich hier
eine Änderung ergebe, werde
umgehend informiert, versi-
chert Ruf.

Es herrscht wieder Einigkeit auf Deck: Bei den Ausnahmen vom Arbeitsgesetz wurde ein Konsens gefunden. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

«Nicht mit gleichen Ellen gemessen»

AbMontag, 15. Juni, gilt der nor-
male Fahrplan und Schweizer
Schiffe können auch wieder im
Ausland anlegen. Das freut An-
drea Ruf, CEO der Schweizeri-
schen Bodenseeschifffahrt
(SBS). Einerseits. Andererseits
kritisiert sie, dass bei den Coro-
naauflagen mit unterschiedli-
chen Ellen gemessen werde. In
einem Flugzeug sitze man zum

Beispiel sieben Stunden auf
engstem Raum. «Das spielt of-
fensichtlich keine Rolle.» Auf
einem Schiff befinde man sich
hingegen oft draussen und kön-
ne auch nach 30Minutenwieder
aussteigen. Da herrsche zu-
recht grosses Unverständnis.
«Ich erwarte deshalb noch Kor-
rekturen bei den Auflagen für die
Schifffahrt», sagt Ruf. (ck)

Regierung hält an
neuem Werkhof
in Amriswil fest

Thurgau DerRegierungsrat hat
das Programm für den Projekt-
wettbewerb «Neubau Werkhof
Amriswil» genehmigt. Das
schreibt er in einer Mitteilung.
Der bislang in Kesswil statio-
nierteWerkhof soll nachAmris-
wil verlegt werden. Derzeit er-
folgt der betriebliche undbauli-
che Unterhalt der Kantons-
strassen über vier Werkhöfe in
Kesswil, Sulgen, Eschlikon und
Frauenfeld.NacheinerAuslege-
ordnung zeigte sich laut Mittei-
lung unter anderem, dass beim
1974erstelltenWerkhofKesswil
Handlungsbedarf besteht. 2012
wurde deshalb ein Projektwett-
bewerb für die Sanierung und
Erweiterung des Werkhofes
Kesswil durchgeführt. Das Vor-
haben konnte jedoch nicht rea-
lisiert werden. Deshalb suchte
das Tiefbauamt einen neuen
Standort. DieWahl fiel auf Am-
riswil, um den Raum Bottigho-
fen bis Bischofszell und Horn
besser abdecken zu können. Zu
einem Landabtausch sagte der
Amriswiler Souveränbereits im
Februar 2019 Ja.

AnhandeinerMachbarkeits-
studie wurden verschiedene
Szenarien der geografisch nahe
gelegenen Werkhof-Standorte
SulgenundAmriswil untersucht
und die betriebliche und bauli-
che Machbarkeit ausgewiesen.
Die Auswertung habe ergeben,
dass beim Fahrzeugunterhalt
Synergienmöglich seien.Durch
dieKonzentrationdesFahrzeug-
unterhaltes in Sulgen entfallen
beimneuenStandortdieseRäu-
me. Auf eine Zusammenlegung
der Werkhöfe Sulgen und Am-
riswil werde aber aus betriebli-
chen und organisatorischen
Gründenverzichtet, schreibtdie
Regierung.

KritischeStimmenzum
Standort imGrossenRat
NunhatderRegierungsrat einen
Projektwettbewerb genehmigt.
Gesucht sei ein architektonisch,
ortsbaulich und betrieblich
überzeugender Projektvor-
schlag. Zudem lege man Wert
auf ein hoch funktionales und
kostenoptimiertes Projekt. Der
Projektwettbewerb soll am
19. Juni aufwww.simap.chund im
Amtsblatt ausgeschrieben wer-
den. Die Jurierung ist im No-
vember und Dezember 2020
vorgesehen.DieGewinnerwer-
den bis im Sommer 2021 das
VorprojektmitKostenschätzung
erarbeiten. Nach der Genehmi-
gungdurchdasParlamentEnde
2021 soll Mitte 2022 mit den
Bauarbeitenbegonnenwerden.
Die Inbetriebnahme ist Ende
2023 vorgesehen.

Der neue Werkhof geniesst
in der kantonalen Politik nicht
unbegrenzt Kredit. Das zeigte
sich imFebruar anlässlich einer
Diskussion über einen Vorstoss
zumThema.Mehrere Kantons-
räte forderten, man möge eine
Sanierung inKesswil erneutprü-
fen. Andere forderten eine Zu-
sammenlegung in Sulgen, das
nur rund sechs Kilometer ent-
fernt liege. Doch davon wollte
Baudirektorin Carmen Haag
nichts wissen. Eine weitere Re-
duktion der Unterhalsbezirke
sei schwierig; bereits heute sei
einWerkhof für je rund 200Ki-
lometer Strasse zuständig. (red)

Zweite Strafanzeige gegen Herrenhofer Schafhalter
Das Veterinäramt stellte bei einer unangemeldetenKontrolle amMittwoch keine tierschutzrechtlichenMängel fest.

VerdreckteSchafeundLämmer,
ein Tier mit blutigemMaul, ein
Schaf, das offenbar nicht mehr
aufstehen kann und eines, das
sich liegend hin und her wirft.
14 Videoaufnahmen hat Tier-
schützer Erwin Kessler zusam-
men mit einer vom Mittwoch
datierten Strafanzeige bei der
Kreuzlinger Staatsanwaltschaft
eingereicht. Es handelt sich um
die zweite Anzeige von Kessler
gegen einen Schafhalter aus
Herrenhof wegen Tierquälerei.
Die erste Anzeige stammt vom
Oktober 2018. Damals war der
Grund ein Video, das den Tier-
halter beimgrobenUmgangmit
den Schafen zeigte.

Das Verfahren wegen der
ersten Anzeige ruht, bis geklärt
ist, ob das Video als Beweis zu-
lässig ist. Das Bezirksgericht
urteilte:Nein.DerNachbar, der
das Video aus über 100Metern

Entfernung durch die Scheiben
des Stalls gemacht hatte, ver-
letztedadurchdenPrivatbereich
des Tierhalters. Diesen Diens-
tag war die Berufungsverhand-
lung vor Obergericht, an der
Kessler die neuen Videos vor-
führte (AusgabevomMittwoch).

Die neuen Aufnahmen ent-
standen in der Nacht in einem
Schafstall – lautKessler in jenem
Stall inHerrenhof. Eine ihmgut
bekannte Tierschützergruppe
habe die Videos an verschiede-
nenTagen imJanuarundFebru-
ar dieses Jahres gemacht. Kess-
ler hat sie im Internet veröffent-
licht. Die Urheber bleiben
anonym, «damit nicht wieder
diese anstatt des Tierquälers
strafverfolgt werden», schreibt
er in der Strafanzeige.

Dort heisst es weiter, dass
fast alle gefilmten Tiere abge-
magert, viele krank oder ver-

letzt,mancheamSterben seien.
Kessler verweist in dem Schrei-
benauf denTierarzt seinesVer-
einsgegenTierfabriken,der sich
die Aufnahmen angesehen hat.

Der beschuldigte Tierhalter
will sich auf Anfrage nicht öf-
fentlich äussern.

Vierunangemeldete
Kontrollen –ohneMängel
Das Veterinäramt hat am Mitt-
wochvonAmteswegeneineun-
angemeldeteKontrolle aufdem
Betrieb in Herrenhof durchge-
führt, nachdem es aus denMe-
dien vondenangeblichenMiss-
ständen erfahren hat. Dabei
wurde ein besonderes Augen-
merk auf den qualitativen Tier-
schutz sowie die tiermedizini-
sche Versorgung der Schafe ge-
legt. «DieKontrolle ergabkeine
tierschutzrechtlichen Mängel,
die ein behördliches Einschrei-

ten nötig gemacht hätten», teilt
RobertHess aufAnfragemit. Er
leitet das Veterinäramt ad
interim. Nach der unangemel-
deten Kontrolle im Oktober
2018 wurde der Betrieb in Her-
renhof zudem im Februar und
imNovember2019zwei zusätz-
lichen, unangemeldeten be-
hördlichen Grundkontrollen
unterzogen. Gemäss Hess wur-
den auch bei diesen Kontrollen
keineMängel festgestellt.

Das Veterinäramt hat beim
Obergericht einGesuchumEin-
sichtnahme indieneuenVideos
gestellt. Denn bis gestern wur-
dendieAufnahmenweder dem
Amt zugetragen, noch wurde
dort eine entsprechende Tier-
schutzmeldung eingereicht.
Dieser Umstand sei umso be-
dauerlicher, schreibt Hess, als
dass Personen, die mutmassli-
che tierschutzrechtliche Ver-

stösse feststellen, die Möglich-
keit haben,diesedemVeterinär-
amt ordentlich zu melden. So
könnedieses soweit erforderlich
umgehendeinschreitenunddie
nötigen Massnahmen anord-
nen. Für diese Möglichkeit sei
mit der Teilrevision der kanto-
nalenTierschutzverordnungper
Ende Oktober letzten Jahres
eine explizite rechtlicheGrund-
lage geschaffenworden.

Hess weist auch darauf hin,
dass die Haltung von und der
Umgang mit Tieren durch ge-
setzlicheMindeststandards de-
finiert ist. «PersönlicheVorstel-
lungenvon individuellenBürge-
rinnen und Bürgern, was
tierschutzgerecht ist und wie
Tiere gehalten werden sollten,
können von den gesetzlichen
Vorgaben divergieren.»

Larissa Flammer

Erwin Kessler
Hervorheben


